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Gelbe Tonnen/Säcke richtig befüllen 
Fremdstoffe erhöhen die Mietnebenkosten

Wenn in der Gelbe Tonne oder im Gelben 
Sack Abfällen enthalten sind, die nicht hinein-
gehören, werden sie nicht geleert oder nicht 
abgeholt und mit einem roten Aufkleber ge-
kennzeichnet. Die Fehlbefüllung muss entwe-
der aussortiert werden oder der Vermieter 
beauftragt die kostenpflichtige Entlee-
rung/Mitnahme der falsch befüllten Behäl-
ter/Säcke als Restabfall. Dafür ist eine 
Sonderleerungsgebühr nach Abfallwirt-
schaftsgebührensatzung zu zahlen. 

Bitte befüllen Sie die Gelbe Tonne und 
den Gelben Sack richtig! Vermeiden Sie einen 
erhöhten Aufwand und zusätzliche Kosten 
(Mietnebenkosten). 

Abbildung 1: Gelbe Tonne und Gelber Sack sowie roter Aufkleber 

Das zählt als Fehlbefüllung 

 Verpackungen aus Papier, Pappe, Glas

 Gebrauchsgegenstände (z. B. Blumenüber-
töpfe, Wassereimer, Schüsseln)

 Wandverkleidung

 alle weiteren Abfälle, die keine Verpa-
ckungen sind (z. B.  Schadstoffe, Textilien,
Rest- und Bioabfälle)

Das gehört in die Gelbe Tonne oder den 
Gelben Sack 

 leere Verpackungen aus Kunststoff: Sham-
pooflaschen, Joghurtbecher, Trageta-
schen, Farbeimer, Pflanzpaletten,
Schraubverschlüsse, Tuben, Waschmittel-
verpackungen

 leere Verpackungen aus Metall: Konser-
ven-, Getränke-, Farb- und Spraydosen,
Kronkorken, Aluschalen, -folien, -deckel

 leere Verpackungen aus Verbundmateria-
lien: Getränkekartons, Suppentüten, be-
schichtete Pappen von Tiefkühlprodukten,
Vakuumverpackungen (Kaffee), Blister
(wie Sicht- und Tablettenverpackungen)

 Verpackungsmaterialien (Formteile und
Chips aus Styropor, Luftpolster aus Folie)

Tipps und Hinweise 

 Verpackungsabfall muss restentleert sein.
Auswaschen ist nicht notwendig.

 Mitunter sind Verpackungen mit dem Grü-
nen Punkt gekennzeichnet.

 Die Entsorgung von Verpackungen wird
beim Kauf der Waren bereits bezahlt.

 Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff
und Metall  Wertstoffhof, gebührenfrei

 PUR-Montageschaumdosen (auch leer)
und Spraydosen mit Restinhalt  Schad-
stoffmobil oder Wertstoffhof (außer
Loschwitz und Leuben), gebührenfrei

Informationen zur Abfallwirtschaft erhalten 
Sie auch im aktuellen Abfallratgeber, auf un-
seren Internetseiten www.dresden.de/abfall 
sowie am Abfall-Info-Telefon 4 88 96 33. 
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